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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fräsrad für eine Schlit-
zwandfräse, mit einer trommelförmigen Nabe, an deren
Außenumfang Aufnahmen für Fräszähne und mindes-
tens eine Halterung für einen Klappzahn angeordnet
sind, wobei die Halterung einen Lagerbolzen als
Schwenkachse zum schwenkbaren und lösbaren Halten
des Klappzahnes aufweist., gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum
Umbau eines Fräsrades nach dem Anspruch 12.
[0003] Gattungsgemäße Fräsräder für Schlitzwandf-
räsen gehen beispielsweise aus der EP 1 548 192 B1, der
EP 0 291 027 B1 oder der DE 10 2019 135781 A1hervor.
Bei Schlitzwandfräsen mit seitlich an einem Lagerschild
angeordneten Fräsrädern besteht das Problem, dass
Bodenbereiche unmittelbar unterhalb des Lagerschildes
nicht ohne weiteres von den Fräsrädern abgetragen
werden können. Bei weicheren Böden kann ein sich
bildender Bodensteg unterhalb des Lagerschildes durch
das Lagerschild mit dem Gewicht der Schlitzwandfräse
ohne weiteres gebrochen werden. Bei härteren Böden
stellt der Bodensteg unterhalb des Lagerschildes ein
Problem dar und kann zu einer unerwünschten Ablen-
kung der Schlitzwandfräse führen.
[0004] Um dies zu vermeiden können an den Fräsrä-
dern sogenannte Klappzähne an Halterungen an der
Seite der Fräsräder schwenkbar oder klappbar gelagert
sein, welche an das Lagerschild angrenzt. Etwa durch
eine Nockensteuerung mit Steuerleisten am Lagerschild
und Steuerarmen an den Klappzähnen können diese in
einen Bereich unterhalb des Lagerschildes ausgeklappt
werden, um einen darunterliegenden Bodenbereich ab-
zuarbeiten, während bei einer Weiterdrehung des Fräsr-
ades die Klappzähne wieder eingeklappt werden, so
dass das Lagerschild nicht von den Fräszähnen beschä-
digt wird.
[0005] Werden die Klappzähne bei weicheren Böden
nicht benötigt, stellen diese eine Beeinträchtigung für
einen effizienten Fräsbetrieb dar, da eine Drehzahl der
Fräsräder durch die Klappzähne begrenzt wird. Bei hö-
heren Drehzahlen können entsprechend viele Schläge
durch das Klappen sowie eine erhebliche Reibung und
ein entsprechend hoher Verschleiß an der Nockensteue-
rung entstehen.
[0006] Es ist bekannt, in diesem Fall die Klappzähne
auszubauen. Allerdings beeinträchtigt das Fehlen von
Abtragszähnen am Außenumfang des Fräsrades eben-
falls einen effizienten Fräsbetrieb und führt zu hohem
Verschleiß an den Halterungen ohne Abtragszähnen.
[0007] Weiter ist es bekannt, für unterschiedliche Bo-
denarten unterschiedliche Fräsräder vorzuhalten. Diese
müssen dann getauscht werden. Ein Austausch der bis
zu mehreren Tonnen schweren Fräsräder ist aber zeit‑
und arbeitsaufwendig.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Fräsrad für eine Schlitzwandfräse und ein Verfahren zum

Umbau anzugeben, mit welchen ein besonders effizien-
ter Fräsbetrieb ermöglicht wird.
[0009] Die Aufgabe wird zum einen durch ein Fräsrad
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und zum anderen
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
12 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0010] Die erfindungsgemäße Schlitzwandfräse ist da-
durch gekennzeichnet, dass an der Halterung eine Fi-
xiereinrichtung angeordnet ist, welche ausgebildet ist,
einen auf dem Lagerbolzen gelagerten Festzahn in einer
feststehenden Position zu halten.
[0011] Ein erster Aspekt der Erfindung liegt darin, an
der Halterung beim schwenkbaren oder klappbaren Hal-
tern der Klappzähne eine Fixiereinrichtung vorzusehen,
mit welcher ein Abtragszahn, welcher auf dem Lager-
bolzen der Halterung angeordnet ist, in einer feststehen-
den Position, vorzugsweise einer radial nach außen
ragenden Position, fixiert oder festgelegt werden kann.
Hierzu kann es insbesondere zweckmäßig sein, den
schwenkbar am Lagerbolzen gelagerten Klappzahn zu
entfernen und durch einen speziellen Festzahn zu er-
setzen. Alternativ ist es auch möglich, den bestehenden
Klappzahn, etwa durch Abbau des Abschnittes mit dem
Steuerarm so umzubauen, dass dieser dann mittels der
Fixiereinrichtung in einer festen Position an dem Lager-
bolzen gehaltert ist und nicht mehr Klappen oder Ver-
schwenken kann. Dabei ist sicherzustellen, dass eine
Nockensteuerung zum Zwangssteuern der Klappbewe-
gung des Klappzahnes außer Funktion gesetzt ist, etwa
durch Lösen des Steuerarms an dem Klappzahn.
[0012] Die Fixiereinrichtung kann grundsätzlich in je-
der bekannten Weise ausgebildet sein, wobei eine Lage-
fixierung des Festzahnes formschlüssig und/oder kraft-
schlüssig erfolgen kann. Zu einem kraftschlüssigen Fi-
xieren können insbesondere Spanneinrichtungen, vor-
zugsweise mit Spannklemmen, angeordnet sein. Ein
formschlüssiges Fixieren kann über entsprechende Ein-
griffselemente oder Arretierelemente erfolgen.
[0013] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass die Halterung zwei Lagerböcke
aufweist, welche voneinander beabstandet sind und zwi-
schen denen sich der Lagerbolzen erstreckt und daran
lösbar gehaltert ist. Der Lagerbolzen erstreckt sich dabei
vorzugsweise in einer Querrichtung zu einer Drehachse
des Fräsrades, so dass ein Klappzahn um den Lager-
bolzen, insbesondere in Richtung auf ein Lagerschild zu,
klappbar ist, an welchem das Fräsrad drehbar gelagert
ist. Die Halterung mit den zwei Lagerböcken befindet sich
vorzugsweise am Außenumfang der trommelförmigen
Nabe an einem Randbereich, welcher an das Lager-
schild einer Schlitzwandfräse angrenzt. Vorzugsweise
sind an jedem Fräsrad mehrere Halterungen gleichmä-
ßig um den Umfang verteilt angeordnet, insbesondere
zwei, drei oder vier Halterungen.
[0014] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist es bevorzugt, dass an einem ersten Lager-
bock ein erstes Aufnahmeloch zum Aufnehmen eines
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ersten Endes des Lagerbolzens und an einem zweiten
Lagerbock ein zweites Aufnahmeloch zum Aufnehmen
des zweiten Endes des Lagerbolzens ausgebildet sind.
Der Lagerbolzen ist vorzugsweise zylindrisch ausge-
formt und bildet eine Schwenkachse. Durch die Aufnah-
me des Lagerbolzens in den beiden gegenüberliegen-
den Aufnahmelöchern in den beiden Lagerböcken wird
eine stabile Halterung des Lagerbolzens erreicht.
[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung besteht nach
der Erfindung darin, dass mindestens ein Aufnahmeloch
als ein Durchgangsloch zum Einschieben und/oder Aus-
schieben des Lagerbolzens ausgebildet ist. Die beiden
Aufnahmelöcher weisen dabei eine gemeinsame Mitten-
achse auf, wobei zumindest ein Aufnahmeloch als
Durchgangsloch ausgebildet ist. Somit kann der Lager-
bolzen in einfacher Weise durch das vorzugsweise zy-
lindrische Durchgangsloch eingeschoben und in das
andere Aufnahmeloch eingesteckt werden. Das andere
Aufnahmeloch kann ein Sackloch oder ebenfalls ein
Durchgangsloch sein. Eine Fixierung des Lagerbolzens
in den Aufnahmelöchern kann durch eine geeignete
Sicherungseinrichtung erfolgen, etwa mit einer oder
mehreren Sicherungsschrauben.
[0016] Die Fixiereinrichtung kann in grundsätzlich je-
der geeigneten Weise ausgebildet sein, welche ausge-
bildet ist, einen auf dem Lagerbolzen gehaltenen Ab-
tragszahn in einer festen Position zu halten, so dass
der Abtragszahn auf dem zylindrischen Lagerbolzen
nicht schwenkbar ist. Besonders bevorzugt ist es dabei,
dass die Fixiereinrichtung mindestens ein Arretierloch
zum Aufnehmen eines Arretierbolzens in der Halterung
aufweist. Insbesondere können an einem oder beiden
Lagerböcken einer Halterung ein Arretierloch einge-
bracht sein, in welches zu einem formschlüssigen und/o-
der kraftschlüssigen Fixieren des Festzahns an dem
Lagerbolzen ein Arretierbolzen eingebracht wird. Der
Arretierbolzen bildet so insbesondere eine formschlüs-
sige Verbindung zwischen der Halterung und dem am
Lagerbolzen gelagerten Abtragszahn. Hierdurch wird
eine positionsgenaue Festlegung des Zahnes am Lager-
bolzen erzielt.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung liegt darin, dass zwei Arretierlöcher vorgesehen
sind und dass ein erstes Arretierloch an dem ersten
Lagerbock und ein zweites Arretierloch an dem zweiten
Lagerbock ausgebildet sind. Insbesondere kann an dem
aufzunehmenden Festzahn ein Durchgangsloch ausge-
bildet sein, wobei mittels eines einzigen Arretierbolzens
der Abtragszahn dadurch fixiert wird, dass sich der Ab-
tragsbolzen von dem ersten Arretierloch durch das
Durchgangloch am Abtragszahn bis in das zweite Arre-
tierloch an dem gegenüberliegenden Lagerbock er-
streckt. Dies erlaubt eine zuverlässige Festlegung des
Festzahnes an der Halterung trotz Ausgestaltung eines
zylindrischen Lagerbolzens.
[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass zum Bilden eines Fräszahnes
mit Klappzahn an der mindestens einen Halterung ein

Klappzahn schwenkbar an dem Lagerbolzen gelagert ist.
Ein Klappzahn ist im Sinne der Erfindung ein schwenkbar
am Lagerbolzen gelagerter Abtragszahn. Hierdurch wird
ein Fräsrad geschaffen, welches in herkömmlicher Wei-
se eingesetzt werden kann, wobei der Klappzahn im
Fräsbetrieb aus einer radial gerichteten Rückzugsposi-
tion zum Vorbeilauf am Lagerschild in eine schräge
Klapp- oder Abtragsposition verschwenkt werden kann,
bei welcher der Klappzahn ein Bodenmaterial unterhalb
des Lagerschilds abtragen kann. Während der Drehung
eines Fräsrades kann der Klappzahn im Zusammenwir-
ken mit einer Steuerleiste, welche relativ zum Lager-
schild feststeht, über einen Steuerarm oder Steuerab-
schnitt am Klappzahn zwischen den beiden Positionen in
grundsätzlich bekannter Weise verschwenkt oder ver-
stellt werden. Der Abtragszahn kann mit mindestens
einer Schneidkante, etwa als ein Schneidzahn, und/oder
mit mindestens einer Abtragsspitze, etwa als ein Rund-
schaftmeißel, ausgebildet sein
[0019] Dabei ist es nach einer Ausführungsform der
Erfindung vorgesehen, dass zum Bilden eines Fräsrades
mit Klappzahn in das mindestens eine Arretierloch ein
Blindstopfen eingesetzt ist. Wird das Arretierloch der
Fixiereinrichtung bei dem herkömmlichen Einsatz des
Fräsrades mit Klappzahn nicht benötigt, so wird durch
einen eingesetzten Blindstopfen sichergestellt, dass das
Arretierloch an der Halterung nicht unnötig verschleißt
oder durch Bodenmaterial zugesetzt wird.
[0020] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist es bevorzugt, dass zum Bilden eines Fräsr-
ades mit Festzahn an dem Lagerbolzen ein Festzahn
gelagert ist, welcher mittels der Fixiereinrichtung fest-
stehend gehaltert ist. Der Festzahn stellt im Sinne der
Erfindung einen Abtragszahn dar, welcher in einer festen
Position am Lagerbolzen mittels der Fixiereinrichtung
gehaltert ist. Der Festzahn kann dabei insbesondere eine
radiale Ausrichtung aufweisen, welche einer Ausrichtung
der anderen Abtragszähne am Fräsrad entspricht oder
weitgehend ähnlich hierzu ist und insbesondere einen
Vorbeilauf an dem Lagerschild gewährleistet. Ein Boden-
abtrag unterhalb des Lagerschildes wird durch den Fest-
zahn nicht bewirkt.
[0021] Vorzugsweise entspricht der Festzahn nicht
dem Klappzahn. Für einen Umbau des Fräsrades ist
es in diesem Fall erforderlich, zunächst den Klappzahn
mit seinem Steuerarm zu entfernen und durch einen
Festzahn zu ersetzen. Der Festzahn wird dabei ebenfalls
auf den vorzugsweise zylindrischen Lagerbolzen gela-
gert, wobei der Festzahn jedoch ausgebildet ist, mittels
der Fixiereinrichtung an der Halterung in der gewünsch-
ten Position festgelegt zu werden. Der Festzahn kann
insbesondere kürzer als ein Klappzahn ausgebildet sein.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es dabei, dass zum
Bilden eines Fräsrades mit dem Festzahn in das mindes-
tens eine Arretierloch ein Arretierbolzen zum feststehen-
den Halten des Festzahns eingesetzt ist und dass sich
der mindestens eine Arretierbolzen in eine passende
Ausnehmung in oder an dem Festzahn erstreckt und
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der Festzahn auf dem Lagerbolzen fixiert wird.
[0023] Grundsätzlich kann an jedem Lagerbock ein
einzelner Arretierbolzen vorgesehen sein, welcher in
eine entsprechend passende Ausnehmung am Festzahn
eingreift und diesen so formschlüssig festlegt. Vorzugs-
weise kann ein einzelner Arretierbolzen vorgesehen
sein, welcher sich insbesondere durch eine als ein
Durchgangsloch ausgebildete Aufnahme am Festzahn
hindurch von einem ersten Lagerbock zu einem zweiten
Lagerbock der Halterung erstreckt. Hierdurch wird eine
besonders stabile Festlegung des Festzahnes an der
Halterung erzielt. Der Festzahn sitzt dabei einerseits
auf dem Lagerbolzen und andererseits auf dem Arretier-
bolzen.
[0024] Die Erfindung umfasst weiter eine Schlit-
zwandfräse mit einem Fräsenrahmen, an dessen Unter-
seite mindestens ein Lagerschild zum drehenden Lagern
mindestens eines Fräsrades angeordnet ist, wobei min-
destens ein erfindungsgemäßes Fräsrad angeordnet ist.
[0025] Vorzugsweise weist die Schlitzwandfräse meh-
rere Fräsräder auf, insbesondere an jeder Seite eines
plattenförmigen Lagerschildes je ein Fräsrad. Auf diese
Weise wird ein Fräsradpaar mit einer vorzugsweise koa-
xialen Drehachse an einem Lagerschild gebildet. Beson-
ders bevorzugt ist es, dass an der Unterseite des Fräs-
rahmens zwei Lagerschilde mit je einem Paar von Fräs-
rädern angeordnet sind.
[0026] Die Erfindung kann bei jeder Art einer Schlit-
zwandfräse zu Einsatz kommen, insbesondere bei einer
CSM-Fräse, bei welchen die Fräsräder eine Abtrags‑und
eine Mischfunktion zum Erstellen eines Bodenmörtels
haben und kein Führungsrahmen angeordnet sein muss,
oder einer Fräse mit gestellartigem Führungsrahmen
etwa für ein Ein‑ oder Zwei-Phasen-Verfahren.
[0027] Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren
zum Umbau eines erfindungsgemäßen Fräsrades, wo-
bei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass an
dem Lagerbolzen der mindestens einen Halterung des
Fräsrades ein Klappzahn schwenkbar gelagert ist, wel-
cher gelöst und entfernt wird, und dass ein Festzahn auf
dem Lagerbolzen angeordnet wird, welcher durch die
Fixiereinrichtung an der Halterung in einer feststehenden
Position gehaltert wird. Auf diese Weise kann ein Fräsrad
und insbesondere ein Fräsrad an einer Schlitzwandfräse
effizient umgebaut werden. Durch das Ersetzen von
einem oder mehreren Klappzähnen durch Festzähne
wird es ermöglicht, bei weicheren Böden die Fräsräder
mit höherer Drehzahl zu betreiben. Eine Nockensteue-
rung der Klappzähne wird bei einem derartigen Einsatz
geschont und vor unnötigem Verschleiß bewahrt.
[0028] Eine bevorzugte Ausführungsvariante der Er-
findung besteht darin, dass der Festzahn an der Halte-
rung des Fräsrades von dem Lagerbolzen gelöst und
entfernt wird und dass ein Klappzahn auf dem Lager-
bolzen angeordnet wird, welcher an dem Lagerbolzen
der mindestens einen Halterung des Fräsrades
schwenkbar gelagert ist. Es kann also auch eine prob-
lemlose Umrüstung in umgekehrter Weise erfolgen, so

dass bei einem Fräsrad mit feststehenden Zähnen bei
der bestehenden Halterung mit Lagerbolzen ohne Weite-
res Klappzähne zum Einsatz kommen können, wenn
dies beim Fräsen von härteren Bodenschichten erforder-
lich ist.
[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen weiter erläutert,
welche schematisch in den Zeichnungen dargestellt
sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Baumaschi-
ne mit einer erfindungsgemäßen Schlit-
zwandfräse;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung einer erfindungs-
gemäßen Schlitzwandfräse;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Fräsrades mit Klappzahn;

Fig. 4 eine Querschnittsansicht eines Details zu ei-
nem erfindungsgemäßen Fräsrad mit Klapp-
zahn;

Fig. 5 eine teilgeschnittene perspektivische Ansicht
zu einer Halterung mit Klappzahn an einem er-
findungsgemäßen Fräsrad;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht zu einem erfin-
dungsgemäßen Fräsrad mit Festzahn und

Fig. 7 eine teilgeschnittene perspektivische Ansicht
zu der Halterung an dem Fräsrad gemäß Figur
6 mit Festzahn.

[0030] Eine Baumaschine 1 mit einer erfindungsge-
mäßen Schlitzwandfräse 10 ist in Figur 1 dargestellt,
welche als eine sogenannte CSM-Fräse ausgebildet
ist. Die Baumaschine 1 kann ein Trägergerät 2 aufwei-
sen, welches verfahrbar mit einem Unterwagen 3 aus-
gebildet sein kann. Vorzugsweise kann der Unterwagen
3 ein Raupenfahrwerk umfassen. Auf dem Unterwagen 3
ist ein Oberwagen 4 angeordnet, welcher vorzugsweise
drehbar um eine vertikale Drehachse gelagert ist. An
dem Trägergerät 2, insbesondere dem Oberwagen 4,
kann ein vorzugsweise im Betrieb vertikaler Mast 5 über
eine Verstellmechanik 7 angelenkt sein. Über die Ver-
stellmechanik 7 kann vorzugsweise der Abstand des
Mastes 5 zum Oberwagen 4 verändert sowie der Mast
gegenüber der Vertikalen angewinkelt werden.
[0031] Entlang des Mastes 5 kann die erfindungsge-
mäße Schlitzwandfräse 10 mit einer Hubeinrichtung 6
zum Einbringen in den Boden vertikal bewegbar sein. Im
dargestellten Ausführungsbeispiel weist die Hubeinrich-
tung 6 eine Führungsstange auf, mit welcher die Schlit-
zwandfräse 10 entlang des Mastes 5 geführt werden
kann. Weiterhin kann über eine nicht näher dargestellte
Vortriebseinrichtung über die Stange auch eine Vor-
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triebskraft nach unten auf die Schlitzwandfräse 10 aus-
geübt werden, um eine Andruckkraft beim Fräsen zu
erhöhen. Eine stangenförmige Hubeinrichtung 6 kann
vorteilhafterweise zum Einsatz kommen, wenn die Schlit-
zwandfräse 10 einen kleinen kompakten Fräsenrahmen
12 aufweist, welcher keine Führungsflächen zum Führen
entlang der Fräswände aufweist.
[0032] Grundsätzlich kann die Hubeinrichtung 6 statt
einer Führungsstange auch ein Tragseil aufweisen, wo-
bei die Schlitzwandfräse 10 dann vorzugsweise einen
kastenförmigen Fräsenrahmen 12 mit Führungsflächen
aufweist, um die Schlitzwandfräse 10 entlang der Wände
des gebildeten Frässchlitzes zu führen.
[0033] Bei der Schlitzwandfräse 10 gemäß Figur 2
können an einer Oberseite des Fräsenrahmens 12 eine
Anschlusseinrichtung für die Hubeinrichtung und an ei-
ner Unterseite vorzugsweise zwei plattenförmige La-
gerschilde 14 angeordnet sein, an welchen jeweils zu
beiden Seiten ein erfindungsgemäßes Fräsrad 20 ge-
lagert ist. Die Fräsräder 20 an einem gemeinsamen
Lagerschild 14 bilden ein sogenanntes Paar von Fräsrä-
dern 20, welche um eine gemeinsame Drehachse dreh-
bar sind. Eine Drehung kann durch einen geeigneten
Drehantrieb bewirkt werden, etwa einen Nabenmotor
in den Naben der Fräsräder 20 oder über einen oder
mehrere Antriebsmotore am Fräsenrahmen 12, wobei
eine Drehmomentübertragung dann über eine entspre-
chende Getriebeanordnung erfolgen kann.
[0034] Ein einzelnes Fräsrad 20 ist näher in Figur 3
dargestellt. Dieses weist vorzugsweise eine trommelför-
mige Nabe 22 auf, an deren Außenumfang verteilt radial
vorstehende, plattenförmige Aufnahmen 24 angebracht
sind, an welchen jeweils in grundsätzlich bekannter Wei-
se ein Fräszahn 26 lösbar und auswechselbar gehaltert
ist.
[0035] An einer zum Lagerschild 14 gerichteten Innen-
seite an der Nabe 22 ist eine Halterung 30 für einen
Klappzahn 50 angeordnet. Die Halterung 30 kann einen
ersten Lagerbock 31 und einen in Umfangsrichtung be-
abstandeten zweiten Lagerbock 32 aufweisen, zwischen
denen der Klappzahn 50 schwenkbar gelagert ist. Der
Klappzahn 50 kann dabei vorzugsweise einen etwa mit-
tigen Lagerabschnitt 51 aufweisen, an welchen sich ra-
dial nach außen ein Aufnahmeabschnitt 52 zum lösbaren
Aufnehmen und Halten eines Fräszahnes 26 anschließt.
Weiterhin kann ein sich radial nach innen vom Lagerab-
schnitt 51 weg erstreckender Steuerarm 54 mit einem
Gleitelement 56 zum Steuern der Schwenkbewegung
des Klappzahnes 50 angeordnet sein. An den vom
Klappzahn 50 weg gerichteten Außenseiten der beiden
Lagerböcke 31, 32 können zur Minderung des Verschlei-
ßes und zur Verbesserung einer Abtragsleistung eine
oder mehrere Abtragsleisten 35 angebracht sein.
[0036] Eine grundsätzlich bekannte mechanische
Steuerung zum Steuern der Bewegung des Klappzah-
nes 50 während der Drehung des Fräsrades 20 geht aus
der schematischen Darstellung nach Figur 4 hervor. In
der Querschnittsdarstellung von Figur 4 ist ein unterer

Bereich eines Lagerschildes 14 dargestellt, zu dessen
beiden Seitenflächen jeweils ein nur teilweise dargestell-
tes Fräsrad 20 mit einer Nabe 22 angeordnet sind. An
den Außenseiten des Lagerschildes 14 sind jeweils eine
ringförmige Steuerleiste 16 mit jeweils einer nach außen
gerichteten Steuerfläche zum Bilden einer Nockensteue-
rung angeordnet.
[0037] In derFigur 4 sindan dem rechtenFräsrad 20an
der Nabe 22 an einer axialen Außenseite eine platten-
förmige Aufnahme 24 für einen Fräszahn 26 sowie an
einer axialen Innenseite eine Halterung 30 mit einem
ersten Lagerbock 31 dargestellt. An der Halterung 30
kann sich zwischen den Lagerböcken 31, 32 ein vorzugs-
weise im Wesentlichen zylindrischer Lagerbolzen 38 er-
strecken, welcher eine Schwenkachse 39 für den Klapp-
zahn 50 bildet.
[0038] Der Klappzahn 50 ist mit seinem Lagerabschnitt
51 und einem darin vorgesehenen Durchgangsloch 53
schwenkbar auf dem Lagerbolzen 38 der Halterung 30
gelagert. Nach unten erstreckt sich der Aufnahmeab-
schnitt 52 des Klappzahns 50 zum Aufnehmen eines
Fräszahnes 26. Radial in Richtung auf die Nabe 22 ist
am Lagerabschnitt 51 des Klappzahnes 50 der Steuer-
arm 54 mit einem Gleitelement 56 angeordnet, welcher
als eine Art Steuernocke dient. Der Klappzahn 50 ist
dabei so gelagert, dass das Gleitelement 56 gegen die
ringförmige Steuerleiste 16 am Lagerschild 14 gedrückt
ist.
[0039] Entsprechend der äußeren Steuerfläche an der
Steuerleiste 16 kann der Klappzahn 50 so zwischen einer
Rückzugsposition, in welcher der Aufnahmeabschnitt 52
mit dem Fräszahn 26 im Wesentlichen radial zur Nabe 22
und zur Drehachse des Fräsrades 20 gerichtet ist, und
einer in Figur 4 dargestellten Klapp‑oder Abtragsposition
verschwenkt werden. In der in Figur 4 dargestellten Ab-
tragsposition ist der Fräszahn 26 am Klappzahn 50 in
einen Bereich unterhalb des Lagerschildes 14 ver-
schwenkt, um in dieser Position Bodenmaterial abzu-
tragen und so zur Schonung des Lagerschildes 14 sowie
zur Erhöhung der Abtragsleistung und zur exakten Füh-
rung des Fräsrades 20 im Boden beizutragen. Der der
Klappzahn 50 kann sich während einer Umdrehung über
vorzugsweise mehr als 180° in der Klappposition befin-
den, um so über die gesamte Schlitzlänge den Boden im
Bereich des Lagerschilds 14 abzutragen
[0040] Das erfindungsgemäße Fräsrad 20 mit der Hal-
terung 30 wird nachfolgend näher im Zusammenhang mit
der Teilschnittsdarstellung gemäß Figur 5 erläutert. Die
erfindungsgemäße Halterung 30 weist einen ersten La-
gerbock 31 mit einem ersten Aufnahmeloch 33 und einen
zweiten Lagerbock 32 mit einem zweiten Aufnahmeloch
34 auf, welches koaxial zum ersten Aufnahmeloch 33
gerichtet ist. Zum Aufnehmen eines Klappzahnes 50
kann der Lagerbozen 38 in die vorzugsweise jeweils
beidseitig offenen Aufnahmelöcher 33, 34 und dabei
durch das Durchgangsloch 53 am Klappzahn 50 hin-
durch geschoben werden, wie anschaulich in Figur 5
gezeigt ist. An dem feststehenden Lagerbolzen 38 ist
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der Klappzahn über Buchsen 58 schwenkbar um die
Schwenkachse 39 gelagert.
[0041] Weiterhin sind an der erfindungsgemäßen Hal-
terung 30 an dem ersten Lagerbock 31 ein erstes Arre-
tierloch 41 und an dem zweiten Lagerbock 32 ein zweites
Arretierloch 42 ausgebildet, welche jeweils ebenfalls als
eine Durchgangsbohrung ausgeführt sind. In der Dar-
stellung gemäß Figur 5 sind in die beiden Arretierlöcher
41, 42 Blindstopfen 46 eingesetzt, da die Arretierlöcher
41, 42 beim schwenkbaren Halten eines Klappzahns 50
nicht benötigt werden.
[0042] Nach der Erfindung kann ein derartig gelagerter
Klappzahn 50 durch einen Festzahn 60 ausgetauscht
oder gegebenenfalls hierzu umgebaut werden. In den
Figuren 6 und 7 ist eine erfindungsgemäße Möglichkeit
dargestellt, wobei zunächst der Klappzahn 50 gemäß
Figur 5 durch Lösen des Lagerbolzens 38 aus der Hal-
terung 30 entfernt worden ist. Anschließend wird ein
Festzahn 60 in die Halterung 30 zwischen dem ersten
Lagerbock 31 und dem zweiten Lagerbock 32 eingesetzt,
wobei der Lagerbolzen 38 wieder in die beiden Aufnah-
melöcher 33, 34 und in ein Durchgangsloch 63 am Fest-
zahn 60 eingeschoben und befestigt ist.
[0043] Der Festzahn 60 weist ähnlich einem Klapp-
zahn 50 einen Lagerabschnitt 61 und einen sich radial
nach außen anschließenden Aufnahmeabschnitt 62 zum
lösbaren Aufnehmen eines Fräszahnes 26 auf. Aller-
dings weist im dargestellten Ausführungsbeispiel der
Festzahn 60 keinen Steuerarm zur Interaktion mit einer
Steuerleiste am Lagerschild auf.
[0044] Jedoch schließt sich radial nach innen an den
Lagerabschnitt 61 des Festzahnes 60 ein Fixierabschnitt
64 mit Ausnehmungen 66 zum Bilden eines Durchgangs-
lochs an. Zum Bilden einer Fixiereinrichtung 40 wird in die
beiden Arretierlöcher 41, 42 in den Lagerböcken 31, 32
ein Arretierbolzen 48 eingeführt. Zuvor können gegebe-
nenfalls vorhandene Blindstopfen 46 aus den Arretierlö-
chern 41, 42 entfernt werden. Die Arretierlöcher 41, 42 in
den Lagerböcken 31, 32 sind dabei so auf den Festzahn
60 am Lagerbolzen 38 abgestimmt, dass diese mit der
mindestens einen Ausnehmung 66 koaxial fluchten, so
dass sich der Arretierbolzen 48 von dem ersten Arretier-
loch 41 in dem ersten Lagerbock 31 durch die Ausneh-
mungen 66 am Festzahn 60 hindurch bis zum zweiten
Arretierloch 42 am Lagerbock 32 erstreckt.
[0045] Somit sitzt der Festzahn 60 sowohl auf dem
Lagerbolzen 38 als auch auf dem Arretierbolzen 48,
wobei die beiden Bolzen 38, 48 jeweils durch die beiden
Lagerböcke 31, 32 gehaltert sind. Hierdurch ergibt sich
eine feststehende, nicht schwenkbare Lagerung des
Festzahnes 60 in der Halterung 30. Der am Festzahn
60 gehalterte Fräszahn 26 ist dabei vorzugsweise radial
gerichtet, so dass ein Vorbeilauf am Lagerschild 14 ohne
Weiteres ermöglicht ist.

Patentansprüche

1. Fräsrad für eine Schlitzwandfräse (10), mit einer
trommelförmigen Nabe (22), an deren Außenum-
fang Aufnahmen (24) für Fräszähne (26) und min-
destens eine Halterung (30) für einen Klappzahn
(50) angeordnet sind, wobei die Halterung (30) einen
Lagerbolzen (38) zum schwenkbaren und lösbaren
Halten des Klappzahnes (50) um eine Schwenkach-
se (39) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Halterung (30) eine Fixiereinrichtung
(40) angeordnet ist, welche ausgebildet ist, einen auf
dem Lagerbolzen (38) gelagerten Festzahn (60) in
einer feststehenden Position zu halten.

2. Fräsrad nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) zwei Lagerböcke (31, 32)
aufweist, welche voneinander beabstandet sind und
zwischen denen sich der Lagerbolzen (38) erstreckt
und der daran lösbar gehaltert ist.

3. Fräsrad nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einem ersten Lagerbock (31) ein erstes
Aufnahmeloch (33) zum Aufnehmen eines ersten
Endes des Lagerbolzens (38) und an einem zweiten
Lagerbock (32) ein zweites Aufnahmeloch (34) zum
Aufnehmen eines zweiten Endes des Lagerbolzens
(38) ausgebildet sind.

4. Fräsrad nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Aufnahmeloch (33, 34) als ein
Durchgangsloch zum Einschieben und/oder Aus-
schieben des Lagerbolzens (38) ausgebildet ist.

5. Fräsrad nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fixiereinrichtung (40) mindestens ein Ar-
retierloch (41, 42) zum Aufnehmen eines Arretier-
bolzens (48) in der Halterung (30) aufweist.

6. Fräsrad nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass zwei Arretierlöcher (41, 42) vorgesehen
sind und
dass ein erstes Arretierloch (41) an dem ersten
Lagerbock (31) und ein zweites Arretierloch (42)
an dem zweiten Lagerbock (32) ausgebildet
sind.

7. Fräsrad nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Bilden eines Fräsrades (20) mit Klapp-
zahn (50) an der mindestens einen Halterung (30)
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ein Klappzahn (50) schwenkbar an dem Lagerbol-
zen (38) gelagert ist.

8. Fräsrad nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Bilden eines Fräsrades (20) mit Klapp-
zahn (50) in das mindestens eine Arretierloch (41,
42) ein Blindstopfen (46) eingesetzt ist.

9. Fräsrad nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Bilden eines Fräsrades (20) mit Festzahn
(60) an dem Lagerbolzen (38) ein Festzahn (60)
gelagert ist, welcher mittels der Fixiereinrichtung
(40) feststehend gehaltert ist.

10. Fräsrad nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass zum Bilden eines Fräsrades (20) mit dem
Festzahn (60) in das mindestens eine Arretier-
loch (41, 42) ein Arretierbolzen (48) zum fest-
stehenden Halten des Festzahnes (20) einge-
setzt ist und
dass sich der mindestens eine Arretierbolzen
(48) in eine passende Ausnehmung (66) in dem
Festzahn (60) erstreckt und so den Festzahn
(60) auf dem Lagerbolzen (38) fixiert.

11. Schlitzwandfräse mit einem Fräsenrahmen (12), an
dessen Unterseite mindestens ein Lagerschild (14)
zum drehenden Lagern mindestens eines Fräsrades
(20) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Fräsrad (20) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10 angeordnet ist.

12. Verfahren zum Umbau eines Fräsrades (20) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet,

dass an dem Lagerbolzen (38) der mindestens
einen Halterung (30) des Fräsrades (20) ein
Klappzahn (50) schwenkbar gelagert ist, wel-
cher gelöst und entfernt wird, und
dass ein Festzahn (60) auf dem Lagerbolzen
(38) angeordnet wird, welcher durch die Fixier-
einrichtung (40) an der Halterung (30) in einer
feststehenden Position gehaltert wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Festzahn (60) an der Halterung (30)
des Fräsrades (20) von dem Lagerbolzen (38)
gelöst und entfernt wird und
dass ein Klappzahn (50) auf dem Lagerbolzen
(38) angeordnet wird, welcher an dem Lager-

bolzen (38) der mindestens einen Halterung
(30) des Fräsrades (20) schwenkbar gelagert
ist.

Claims

1. A milling wheel for a diaphragm wall cutter (10),
having a drum-shaped hub (22), on the outer cir-
cumference of which there are arranged receptacles
(24) for cutting teeth (26) and at least one holder (30)
for a folding tooth (50), wherein the holder (30) has a
bearing pin (38) for holding the folding tooth (50)
pivotably and releasably about a pivot axis (39),
characterised
in that a fixing device (40) is arranged on the holder
(30) and is configured to hold a fixed tooth (60)
mounted on the bearing pin (38) in a fixed position.

2. The milling wheel according to claim 1,
characterised
in that the holder (30) has two bearing blocks (31,
32) which are spaced apart from one another and
between which the bearing pin (38) extends and is
releasably mounted thereon.

3. The milling wheel according to claim 1 or 2,
characterised
in that a first receiving hole (33) for receiving a first
end of the bearing pin (38) is designed on a first
bearing block (31) and a second receiving hole (34)
for receiving a second end of the bearing pin (38) is
designed on a second bearing block (32).

4. The milling wheel according to claim 3,
characterised
in that at least one receiving hole (33, 34) is config-
ured as a through-hole for inserting and/or sliding out
the bearing pin (38).

5. The milling wheel according to any one of claims 1 to
4, characterised
in that the fixing device (40) has at least one locking
hole (41, 42) for receiving a locking pin (48) in the
holder (30).

6. The milling wheel according to claim 5,
characterised

in that two locking holes (41, 42) are provided,
and
in that a first locking hole (41) is designed on the
first bearing block (31) and a second locking
hole (42) is designed on the second bearing
block (32).

7. The milling wheel according to any one of claims 1 to
5, characterised
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in that a folding tooth (50) is pivotably mounted on
the bearing pin (38), in order to form a cutting wheel
(20) with a folding tooth (50) on the at least one holder
(30).

8. The milling wheel according to claim 7,
characterised
in that a dummy plug (46) is inserted into the at least
one locking hole (41, 42) to form a cutting wheel (20)
with a folding tooth (50).

9. The milling wheel according to any one of claims 1 to
6, characterised
in that a fixed tooth (60) is mounted on the bearing
pin (38) to form a cutting wheel (20) with a fixed tooth
(60) and is fixedly held by means of the fixing device
(40).

10. The milling wheel according to claim 9,
characterised

in that for forming a cutting wheel (20) with the
fixed tooth (60), a locking pin (48) is inserted into
the at least one locking hole (41, 42) for fixedly
holding the fixed tooth (20), and
in that the at least one locking pin (48) extends
into a suitable recess (66) in the fixed tooth (60)
and thus fixes the fixed tooth (60) on the bearing
pin (38).

11. A diaphragm wall cutter with a cutter frame (12), on
the underside of which at least one end shield (14) is
arranged for rotatably supporting at least one cutting
wheel (20),
characterised
in that at least one cutting wheel (20) according to
any one of claims 1 to 10 is arranged.

12. A method for converting a cutting wheel (20) accord-
ing to any one of claims 1 to 10,
characterised
in that a folding tooth (50) is pivotably mounted on
the bearing pin (38) of the at least one holder (30) of
the cutting wheel (20) and is released and removed,
and in that a fixed tooth (60) is arranged on the
bearing pin (38) and is held in a fixed position on
the holder (30) by the fixing device (40).

13. The method according to claim 12,
characterised

in that the fixed tooth (60) on the holder (30) of
the cutting wheel (20) is released from the bear-
ing pin (38) and removed, and
in that a folding tooth (50) is arranged on the
bearing pin (38) and is pivotably mounted on the
bearing pin (38) of the at least one holder (30) of
the cutting wheel (20).

Revendications

1. Roue de fraisage pour une fraise pour parois mou-
lées (10), comprenant un moyeu en forme de tam-
bour (22), sur la périphérie extérieure duquel sont
disposés des logements (24) pour des dents de
fraisage (26) et au moins un support (30) pour une
dent rabattable (50), le support (30) comprenant un
tourillon de montage (38) pour le maintien pivotant et
amovible de la dent rabattable (50) autour d’un axe
de pivotement (39),
caractérisée en ce que
un dispositif de fixation (40) est disposé sur le sup-
port (30), lequel est conçu pour maintenir dans une
position fixe une dent fixe (60) montée sur le tourillon
de montage (38).

2. Roue de fraisage selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le support (30) comprend deux blocs de support (31,
32) qui sont espacés l’un de l’autre et entre lesquels
s’étend le tourillon de montage (38) et qui y est
maintenu de manière amovible.

3. Roue de fraisage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
un premier trou de réception (33) est formé sur un
premier bloc de support (31) pour recevoir une pre-
mière extrémité du tourillon de montage (38), et un
deuxième trou de réception (34) est formé sur un
deuxième bloc de support (32) pour recevoir une
deuxième extrémité du tourillon de montage (38).

4. Roue de fraisage selon la revendication 3,
caractérisée en ce que
au moins un trou de réception (33, 34) est conçu
comme un trou traversant pour l’insertion et/ou l’ex-
traction du tourillon de montage (38).

5. Roue de fraisage selon l’une des revendications 1 à
4,
caractérisée en ce que
le dispositif de fixation (40) présente au moins un trou
d’arrêt (41, 42) destiné à recevoir un tourillon d’arrêt
(48) dans le support (30).

6. Roue de fraisage selon la revendication 5,
caractérisée en ce que

il est prévu deux trous d’arrêt (41, 42), et
en ce qu’un premier trou d’arrêt (41) est formé
sur le premier bloc de support (31) et un deu-
xième trou d’arrêt (42) est formé sur le deuxième
bloc de support (32).

7. Roue de fraisage selon l’une des revendications 1 à
5,
caractérisée en ce que
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pour former une roue de fraisage (20) ayant une dent
rabattable (50), sur ledit au moins un support (30),
une dent rabattable (50) est montée pivotante sur le
tourillon de montage (38).

8. Roue de fraisage selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
pour former une roue de fraisage (20) ayant une dent
rabattable (50), un bouchon obturateur (46) est in-
séré dans ledit au moins un trou d’arrêt (41, 42).

9. Roue de fraisage selon l’une des revendications 1 à
6,
caractérisée en ce que
pour former une roue de fraisage (20) ayant une dent
fixe (60), une dent fixe (60) est montée sur le tourillon
de montage (38), laquelle est maintenue fixe au
moyen du dispositif de fixation (40).

10. Roue de fraisage selon la revendication 9,
caractérisée en ce que

pour former une roue de fraisage (20) ayant la
dent fixe (60), un tourillon d’arrêt (48) est inséré
dans ledit au moins un trou d’arrêt (41, 42) pour
maintenir la dent fixe (20) de manière fixe, et
en ce que ledit au moins un tourillon d’arrêt (48)
s’étend dans un évidement adapté (66) dans la
dent fixe (60) et fixe ainsi la dent fixe (60) sur le
tourillon de montage (38).

11. Fraise pour parois moulées, comprenant un cadre
de fraise (12) sur la face inférieure duquel est dis-
posé au moins un flasque-palier (14) pour le mon-
tage rotatif d’au moins une roue de fraisage (20),
caractérisée en ce que
il est prévu au moins une roue de fraisage (20) selon
l’une des revendications 1 à 10.

12. Procédé de transformation d’une roue de fraisage
(20) selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que

une dent rabattable (50) est montée pivotante
sur le tourillon de montage (38) dudit au moins
un support (30) de la roue de fraisage (20), ladite
dent étant détachée et enlevée, et
en ce qu’une dent fixe (60) est disposée sur le
tourillon de montage (38), laquelle est mainte-
nue dans une position fixe par le dispositif de
fixation (40) sur le support (30).

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que

la dent fixe (60) sur le support (30) de la roue de
fraisage (20) est détachée du tourillon de mon-
tage (38) et est enlevée, et

en ce qu’une dent rabattable (50) est disposée
sur le tourillon de montage (38), laquelle est
montée de manière pivotante sur le tourillon
de montage (38) dudit au moins un support
(30) de la roue de fraisage (20).5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



10

EP 4 311 881 B1



11

EP 4 311 881 B1



12

EP 4 311 881 B1



13

EP 4 311 881 B1



14

EP 4 311 881 B1



15

EP 4 311 881 B1



16

EP 4 311 881 B1



17

EP 4 311 881 B1

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1548192 B1 [0003]
• EP 0291027 B1 [0003]

• DE 102019135781 A1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

